
Öffentliche Sitzung der Vollversammlung vom 26. Juli 2023 Beschlussseite zu TOP A 14
(8. Fortschreibung des Luftreinhalteplans München)

Beschluss (gegen die Stimmen von ÖDP/München-Liste und DIE LINKE./

      Die PARTEI):

 
1. Der Vortrag der Referentin wird zur Kenntnis genommen.

2. Der Stadtrat stimmt der vorübergehenden Aussetzung der Maßnahmenstufe 
2 des Dieselfahrverbots zu.

3. Das Referat für Klima- und Umweltschutz wird beauftragt, dem Stadtrat 
voraussichtlich im Mai 2024 die Ergebnisse der Jahresmittelwerte 2023 
sowie des gutachterlichen Monitorings zur Entscheidung über die 
Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Maßnahmenstufen 1 und 2 
vorzulegen.

4. Der Stadtrat stellt fest, dass aufgrund der vorliegenden vorläufigen 
gutachterlichen Untersuchung eine Grenzwerteinhaltung für das Jahr 2024 
bereits mit Maßnahmenstufe 1 prognostiziert wird. Selbst wenn eine 
Verschärfung der Maßnahmenstufe 1 für eine dauerhafte 
Grenzwerteinhaltung notwendig ist, besteht mit Maßnahmenstufe 2 eine 
hinlängliche Handlungsoption, so dass Maßnahmenstufe 3 nicht mehr 
erforderlich und damit aufzuheben ist. In Konsequenz daraus wird die 
Stadtverwaltung beauftragt, das Ausnahmekonzept insoweit anzupassen, als 
dass mit der angedachten Maßnahmenstufe 3 zum 31.03.2024 vorgesehene 
Befristungen entfallen.

5. Das Referat für Klima- und Umweltschutz wird beauftragt, die 8. 
Fortschreibung des Luftreinhalteplans München entsprechend den 
Antragspunkten 2, 3 und 4 anzupassen und die dafür notwendige 
Öffentlichkeitsbeteiligung umgehend durchzuführen.

6. Das Referat für Klima- und Umweltschutz wird beauftragt, dem Stadtrat die 
Erkenntnisse der Öffentlichkeitsbeteiligung zur Kenntnis und die Anpassung 
der 8. Fortschreibung des Luftreinhalteplans München zur finalen 
Entscheidung vorzulegen. Hierfür wird der Ausschuss für Klima- und 
Umweltschutz vom 26.09.2023 ermächtigt, im Auftrag der Vollversammlung 
als Senat zu entscheiden.
  

7. Der Antrag Nr. 20-26 / A 03865 vom 23.05.2023 ist damit 
geschäftsordnungsgemäß erledigt.

8. Der Antrag Nr. 20-26 / A 03940 vom 27.06.2023 ist damit 
geschäftsordnungsgemäß erledigt.

9. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle.


